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Bundesgesetz über die Organisation des Bundesverwaltungsgerichtes 
(Bundesverwaltungsgerichtsgesetz – BVwGG) 
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1. Hauptstück 
Organisation des Bundesverwaltungsgerichtes 

1. Abschnitt 
Sitz und Zusammensetzung des Bundesverwaltungsgerichtes 

Sitz und Außenstellen 
§ 1. (1) Das Bundesverwaltungsgericht hat seinen Sitz in Wien. 
(2) Das Bundesverwaltungsgericht hat Außenstellen in Graz, Innsbruck und Linz. 

Zusammensetzung des Bundesverwaltungsgerichtes und Ernennung der Mitglieder 
§ 2. (1) Das Bundesverwaltungsgericht besteht aus folgenden Mitgliedern: 

 1. dem Präsidenten, 
 2. dem Vizepräsidenten und 
 3. den sonstigen Mitgliedern. 

(2) Der Präsident, der Vizepräsident und die sonstigen Mitglieder werden vom Bundespräsidenten 
auf Vorschlag der Bundesregierung ernannt. 

(3) Vor der Erstattung von Vorschlägen für die Stellen des Präsidenten und des Vizepräsidenten sind 
die Bewerber von einer Kommission bestehend aus einem Vertreter des Bundeskanzlers, einem weiteren 
Vertreter eines Bundesministeriums, zwei Vertretern der Wissenschaft mit akademischer Lehrbefugnis 
eines rechtswissenschaftlichen Faches an einer Universität sowie den Präsidenten des 
Verfassungsgerichtshofes, des Verwaltungsgerichtshofes und des Obersten Gerichtshofes oder einer von 
diesen jeweils beauftragten Person zu einem Hearing einzuladen. Die Kommission hat der 
Bundesregierung mindestens drei Bewerber zur Vorschlagserstattung zu empfehlen. 

(4) Vor der Erstattung von Vorschlägen für die Stellen der sonstigen Mitglieder hat die 
Bundesregierung Dreiervorschläge des Personalsenates einzuholen. 

2. Abschnitt 
Organe des Bundesverwaltungsgerichtes 

Präsident 
§ 3. (1) Der Präsident leitet das Bundesverwaltungsgericht, übt die Dienstaufsicht über das gesamte 

Personal aus und führt die Justizverwaltungsgeschäfte für das Bundesverwaltungsgericht, soweit diese 
nicht auf Grund dieses Bundesgesetzes durch andere Organe zu erledigen sind. Insbesondere nimmt er 
auch die dienstbehördlichen Aufgaben und die Aufgaben der inneren Revision (§ 78a des 
Gerichtsorganisationsgesetzes – GOG, RGBl. Nr. 217/1896) wahr. Dem Präsidenten obliegt es auch, bei 
voller Wahrung der richterlichen Unabhängigkeit auf eine möglichst einheitliche Rechtsprechung 
Bedacht zu nehmen. 

(2) Der Präsident wird bei seinen Aufgaben nach Maßgabe der von ihm zu erlassenden 
Geschäftseinteilung für Justizverwaltungssachen vom Vizepräsidenten, von den Kammervorsitzenden 
und erforderlichenfalls von sonstigen Mitgliedern des Bundesverwaltungsgerichtes unterstützt und 
vertreten. Eine Einbeziehung bedarf – außer im Fall des Vizepräsidenten und der Kammervorsitzenden – 
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der Zustimmung des betreffenden sonstigen Mitgliedes und kann vom Präsidenten jederzeit widerrufen 
werden. Bei der Besorgung der ihnen übertragenen Aufgaben sind die sonstigen Mitglieder an die 
Weisungen des Präsidenten gebunden. 

(3) Ist der Präsident verhindert, so wird er vom Vizepräsidenten, wenn auch dieser verhindert ist, 
von dem nach der Geschäftseinteilung für Justizverwaltungssachen hiezu berufenen Kammervorsitzenden 
oder sonstigen Mitglied in seinem gesamten Wirkungsbereich vertreten. Dies gilt auch dann, wenn die 
Stelle des Präsidenten oder des Vizepräsidenten nicht besetzt ist. 

(4) Der Präsident und der Vizepräsident können neben ihren Justizverwaltungsaufgaben auch in der 
Rechtsprechung tätig sein, soweit die Besorgung ihrer Justizverwaltungsaufgaben dadurch nicht 
beeinträchtigt wird. 

(5) Die §§ 1 bis 14 GOG sind sinngemäß anzuwenden. 
Vollversammlung 

§ 4. (1) Die Mitglieder des Bundesverwaltungsgerichtes (§ 2 Abs. 1) bilden zusammen die 
Vollversammlung. 

(2) Der Vollversammlung kommen folgende Aufgaben zu: 
 1. Wahl der Wahlmitglieder und Ersatzmitglieder des Personalsenates; 
 2. Wahl des Disziplinarsenates; 
 3. Wahl der Wahlmitglieder und Ersatzmitglieder des Geschäftsverteilungsausschusses; 
 4. Wahl der Wahlmitglieder und Ersatzmitglieder des Controllingausschusses; 
 5. Wahl der Mitglieder und Ersatzmitglieder des Dienstsenates; 
 6. Beschlussfassung über die Geschäftsordnung auf Vorschlag des 

Geschäftsverteilungsausschusses; 
 7. Beschlussfassung über den Tätigkeitsbericht. 

(3) Der Präsident beruft die Vollversammlung zu ihren Sitzungen ein und führt in diesen den 
Vorsitz. Die Beratungen und Abstimmungen der Vollversammlung sind nicht öffentlich. 

(4) Jedes Mitglied ist berechtigt, in der Vollversammlung Anträge zu stellen. Den anderen 
Mitgliedern steht es frei, zu diesen Anträgen Gegenanträge oder Abänderungsanträge zu stellen. Alle 
Anträge sind zu begründen. 

(5) Der Vorsitzende bestimmt die Reihenfolge, in der über die Anträge abgestimmt wird, und die 
Reihenfolge der Stimmabgabe. 

(6) Soweit in diesem Bundesgesetz nicht anderes bestimmt ist, ist zu einem Beschluss der 
Vollversammlung die Anwesenheit von mindestens der Hälfte der Mitglieder und die einfache Mehrheit 
der abgegebenen Stimmen erforderlich. Eine Stimmenthaltung ist unzulässig. Bei Stimmengleichheit gibt 
die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag. Im Fall des Abs. 2 Z 7 ist eine Beschlussfassung im 
Umlaufweg zulässig; nähere Regelungen sind in der Geschäftsordnung zu treffen. 

(7) Über die Beratung und Abstimmung der Vollversammlung ist ein Protokoll zu führen. 
Leiter der Außenstellen 

§ 5. (1) Der Präsident hat die Leiter der Außenstellen nach Anhörung des Personalsenates aus dem 
Kreis der in der jeweiligen Außenstelle (§ 1 Abs. 2) tätigen Mitglieder des Bundesverwaltungsgerichtes 
für die Dauer von sechs Jahren zu bestellen. Die Bestellung bedarf der Zustimmung des betroffenen 
Mitglieds. Der Leiter einer Außenstelle kann vom Präsidenten jederzeit aus wichtigen dienstlichen 
Gründen abberufen werden. 

(2) Der Leiter der Außenstelle nimmt für den Bereich der Außenstelle die dem Präsidenten nach § 3 
Abs. 1 zukommenden Aufgaben unter der Verantwortung des Präsidenten wahr. Unbeschadet der 
richterlichen Unabhängigkeit des Leiters der Außenstelle als Mitglied des Bundesverwaltungsgerichtes 
unterliegt er in Ausübung der Aufgaben als Leiter der Außenstelle den Weisungen des Präsidenten. 

(3) Der Leiter der Außenstelle wird bei seinen Aufgaben nach Maßgabe seiner Verfügungen durch 
einen Stellvertreter und erforderlichenfalls auch von anderen in der Außenstelle tätigen Mitgliedern des 
Bundesverwaltungsgerichtes unterstützt und vertreten. Hinsichtlich der Bestellung und Abberufung des 
Stellvertreters des Leiters gilt Abs. 1. Eine Einbeziehung bedarf – außer im Fall des Stellvertreters – der 
Zustimmung des betroffenen Mitglieds und kann vom Leiter der Außenstelle jederzeit widerrufen 
werden. Bei Besorgung dieser übertragenen Aufgaben sind die damit betrauten Mitglieder an die 
Weisungen des Leiters der Außenstelle gebunden. 
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Einzelrichter 
§ 6. Das Bundesverwaltungsgericht entscheidet durch Einzelrichter, sofern nicht in Bundes- oder 

Landesgesetzen die Entscheidung durch Senate vorgesehen ist. 
Senate 

§ 7. (1) Die Senate bestehen aus einem Mitglied als Vorsitzendem und zwei weiteren Mitgliedern als 
Beisitzern. Für jeden Senat sind mindestens ein Stellvertreter des Vorsitzenden und mindestens zwei 
Ersatzmitglieder (Ersatzbeisitzer) zu bestimmen. 

(2) Ist in Bundes- oder Landesgesetzen die Mitwirkung fachkundiger Laienrichter an der 
Rechtsprechung vorgesehen, sind diese anstelle der Mitglieder nach Maßgabe der Geschäftsverteilung als 
Beisitzer heranzuziehen. Ist in Bundes- oder Landesgesetzen die Mitwirkung von mehr als zwei 
fachkundigen Laienrichtern vorgesehen, ist der Senat entsprechend zu vergrößern. 

(3) Ist ein Mitglied des Senates verhindert, so hat der Vorsitzende den Eintritt des in der 
Geschäftsverteilung vorgesehenen Ersatzmitgliedes zu verfügen. 

(4) Die Tätigkeit des Präsidenten und des Vizepräsidenten in einem Senat bedarf deren Zustimmung. 
Beratung und Abstimmung 

§ 8. (1) Ein Senat ist beschlussfähig, wenn der Vorsitzende und die Mitglieder des Senates anwesend 
sind. Verhinderte Mitglieder des Senates sind durch die Ersatzmitglieder (Stellvertreter, Ersatzbeisitzer) 
in der in der Geschäftsverteilung festgelegten Reihenfolge zu vertreten. 

(2) Die Beratung und Abstimmung wird vom Vorsitzenden geleitet. Die Beratung und Abstimmung 
ist nicht öffentlich. 

(3) Jedes Senatsmitglied ist berechtigt, in der Beratung Anträge zu stellen. Den anderen 
Senatsmitgliedern steht es frei, zu diesen Anträgen Gegenanträge oder Abänderungsanträge zu stellen. 
Alle Anträge sind zu begründen. 

(4) Der Vorsitzende bestimmt die Reihenfolge, in der über die Anträge abgestimmt wird, und die 
Reihenfolge der Stimmabgabe. 

(5) Zu einem Beschluss des Senates ist die Mehrheit der abgegebenen Stimmen erforderlich. Eine 
Stimmenthaltung ist unzulässig. 

(6) Über die Beratung und Abstimmung ist ein Protokoll zu führen. 
Aufgaben des Vorsitzenden und der Beisitzer eines Senates 

§ 9. (1) Der Vorsitzende leitet die Geschäfte des Senates und führt das Verfahren bis zur 
Verhandlung. Die dabei erforderlichen Beschlüsse bedürfen keines Senatsbeschlusses. Er entscheidet, ob 
eine mündliche Verhandlung anberaumt wird, eröffnet, leitet und schließt diese. Er verkündet die 
Beschlüsse des Senates, unterfertigt die schriftlichen Ausfertigungen, arbeitet den Erledigungsentwurf aus 
und stellt im Senat den Beschlussantrag. 

(2) Stimmt zumindest die Hälfte der Beisitzer dem Erledigungsentwurf des Vorsitzenden zu, hat der 
Vorsitzende die Entscheidung auszuarbeiten. Anderenfalls hat ein dem Erledigungsentwurf nicht 
zustimmender Beisitzer binnen zwei Wochen einen Erledigungsentwurf auszuarbeiten und dem 
Vorsitzenden vorzulegen. Stimmt zumindest die Hälfte der sonstigen Senatsmitglieder diesem Entwurf 
zu, hat der Beisitzer die Entscheidung auszuarbeiten. Ist dies nicht der Fall oder hat der Beisitzer den 
Erledigungsentwurf nicht binnen zwei Wochen vorgelegt, hat der Vorsitzende einen anderen Beisitzer mit 
der Ausarbeitung eines Erledigungsentwurfs zu betrauen oder diesen selbst auszuarbeiten. 

(3) Wirken im Senat fachkundige Laienrichter mit, arbeitet in jedem Fall der Vorsitzende den 
Erledigungsentwurf aus. 

Personalsenat 
§ 10. (1) Der Personalsenat besteht aus dem Präsidenten, dem Vizepräsidenten und fünf von der 

Vollversammlung aus ihrer Mitte gewählten Mitgliedern (Wahlmitglieder). Für die Wahlmitglieder sind 
von der Vollversammlung aus ihrer Mitte 15 Ersatzmitglieder zu wählen. 

(2) Im Übrigen sind auf die Zusammensetzung, die Wahl und die Geschäftsführung des 
Personalsenates die Bestimmungen des Richter- und Staatsanwaltschaftsdienstgesetzes – RStDG, BGBl. 
Nr. 305/1961, über die Personalsenate sinngemäß anzuwenden. 
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Geschäftsverteilungsausschuss 
§ 11. (1) Der Geschäftsverteilungsausschuss besteht aus dem Präsidenten, dem Vizepräsidenten und 

fünf von der Vollversammlung aus ihrer Mitte gewählten Mitgliedern (Wahlmitglieder). Für die 
Wahlmitglieder sind von der Vollversammlung aus ihrer Mitte 15 Ersatzmitglieder zu wählen. 

(2) Im Übrigen sind auf die Zusammensetzung, die Wahl und die Geschäftsführung des 
Geschäftsverteilungsausschusses die Bestimmungen des RStDG über die Personalsenate sinngemäß 
anzuwenden. 

Fachkundige Laienrichter 
§ 12. (1) Das Amt als fachkundiger Laienrichter ist ein Ehrenamt. Niemand ist zur Annahme eines 

solchen Amtes verpflichtet. 
(2) Fachkundige Laienrichter müssen österreichische Staatsbürger und voll handlungsfähig sein. Sie 

dürfen nicht wegen einer vorsätzlich begangenen strafbaren Handlung rechtskräftig verurteilt worden 
sein, außer die Strafe ist getilgt oder die Voraussetzungen des § 6 des Tilgungsgesetzes 1972, BGBl. 
Nr. 68/1972, liegen vor. § 208 Abs. 1 RStDG gilt sinngemäß. 

(3) Die fachkundigen Laienrichter sind vom Bundeskanzler jeweils für die Dauer von sechs Jahren 
zu bestellen. Sie sind vor Antritt ihres Amtes vom Präsidenten zu beeiden. Das Amt beginnt mit der 
Angelobung. Eine Wiederbestellung ist zulässig. 

(4) Für jeden fachkundigen Laienrichter ist in gleicher Weise und unter den gleichen 
Voraussetzungen mindestens ein Ersatzrichter zu bestellen. Der Ersatzrichter hat den fachkundigen 
Laienrichter im Fall von dessen Verhinderung zu vertreten. 

(5) Das Amt als fachkundiger Laienrichter oder Ersatzrichter endet 
 1. mit Ablauf der Bestelldauer, wenn aber die Bestellung des nachfolgenden Laienrichters oder 

Ersatzrichters nach diesem Zeitpunkt erfolgt, mit dem Amtsantritt des nachfolgenden 
fachkundigen Laienrichters oder Ersatzrichters, und wenn aber der fachkundige Laienrichter oder 
Ersatzrichter an einer öffentlichen mündlichen Verhandlung im Verfahren teilgenommen hat, erst 
mit Beendigung dieses Verfahrens, 

 2. durch Tod, 
 3. durch Verzicht oder 
 4. durch Amtsenthebung. 

(6) Der Verzicht ist dem Präsidenten schriftlich zu erklären. Er wird eine Woche nach Einlangen der 
Verzichtserklärung unwiderruflich und, wenn kein späterer Zeitpunkt in der Verzichtserklärung 
angegeben ist, wirksam. 

(7) Der Personalsenat hat einen fachkundigen Laienrichter oder Ersatzrichter seines Amtes zu 
entheben, wenn dieser 
 1. eine der gesetzlichen Bestellungsvoraussetzungen verliert, 
 2. auf Grund seiner gesundheitlichen Verfassung seine richterlichen Aufgaben nicht mehr erfüllen 

kann, 
 3. unentschuldigt die Amtspflichten wiederholt vernachlässigt oder 
 4. ein Verhalten setzt, das mit dem Ansehen des Amtes unvereinbar ist. 

(8) Die fachkundigen Laienrichter und Ersatzrichter sind in Ausübung ihres Amtes unabhängig; sie 
haben hiebei die mit dem Richteramt verbundenen Befugnisse in vollem Umfang. 

(9) Den fachkundigen Laienrichtern und Ersatzrichtern gebührt für die Erfüllung ihrer Aufgaben 
eine Entschädigung. Die Höhe dieser Entschädigung legt der Bundeskanzler durch Verordnung fest. 

Rechtspfleger 
§ 13. (1) Nichtrichterlichen Bediensteten, die 

 1. zum selbstständigen Parteienverkehr geeignet, 
 2. mit der Erledigung von Angelegenheiten der Geschäftsstelle völlig vertraut sind, 
 3. eine entsprechende Ausbildung erfolgreich abgeschlossen haben und 
 4. vorbereitende Erledigungen in diesen Angelegenheiten zuverlässig besorgen können, 
kann bei Bedarf die Besorgung von Angelegenheiten der Gerichtsbarkeit übertragen werden. 

(2) Der Bundeskanzler hat einem nichtrichterlichen Bediensteten, der die im Abs. 1 genannten 
Voraussetzungen erfüllt, hierüber eine Urkunde auszustellen. In der Urkunde sind die zu übertragenden 
Geschäfte zu bezeichnen. 
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(3) Der Bundeskanzler hat dem betreffenden nichtrichterlichen Bediensteten die Befugnis zur 
Besorgung der ihm übertragenen Geschäfte abzuerkennen, wenn dieser die persönlichen Voraussetzungen 
für die Übertragung auf Dauer nicht mehr erfüllt. In diesem Fall ist dem Bundeskanzler die Urkunde 
binnen drei Tagen nach Zustellung des Bescheides im Dienstweg zurückzustellen. 

(4) Der Präsident hat nach Bedarf zu bestimmen, in welcher Gerichtsabteilung, in welchem 
zeitlichen Umfang und in welchen Angelegenheiten ein Bediensteter als Rechtspfleger zu verwenden ist. 
Die Aufteilung der Geschäfte innerhalb der Gerichtsabteilung erfolgt durch das Mitglied. 

(5) Der Rechtspfleger ist an die Weisungen des nach der Geschäftsverteilung zuständigen Mitglieds 
gebunden; § 8 sowie §§ 9 Abs. 2 und 10 des Rechtspflegergesetzes – RpflG, BGBl. Nr. 560/1985, gelten 
sinngemäß. Das nach der Geschäftsverteilung zuständige Mitglied kann sich die Erledigung solcher 
Geschäfte unbeschränkt vorbehalten oder an sich ziehen; ist der Rechtspfleger befangen, hat es dies zu 
tun. 

Amtssachverständige 
§ 14. Dem Bundesverwaltungsgericht stehen in den Fällen des Art. 131 Abs. 2 erster Satz des 

Bundes-Verfassungsgesetzes – B-VG, BGBl. Nr. 1/1930, die im Bereich der Vollziehung des Bundes 
tätigen Amtssachverständigen zur Verfügung. 

3. Abschnitt 
Gang und Führung der Geschäfte des Bundesverwaltungsgerichtes 

Geschäftsverteilung 
§ 15. (1) Vor Ablauf jedes Geschäftsverteilungsjahres hat der Geschäftsverteilungsausschuss jeweils 

für das nächste Geschäftsverteilungsjahr eine Geschäftsverteilung zu beschließen. Das 
Geschäftsverteilungsjahr beginnt am 1. Februar und endet am 31. Jänner des Folgejahres. Die 
Geschäftsverteilung hat zu bestimmen: 
 1. ob die Mitglieder des Bundesverwaltungsgerichtes auf einem Arbeitsplatz in der Dienststelle am 

Sitz oder in einer Außenstelle verwendet werden, wobei den Mitgliedern ein Arbeitsplatz in der 
jeweils anderen Dienststelle nur mit ihrer Zustimmung zugewiesen werden darf; 

 2. die Vorsitzenden und Beisitzer der Senate sowie die Ersatzmitglieder (Stellvertreter, 
Ersatzbeisitzer) und die Reihenfolge, in der diese einzutreten haben; 

 3. die Verteilung der dem Bundesverwaltungsgericht zufallenden gerichtlichen Geschäfte auf die 
Einzelrichter und Senate; 

 4. die Einrichtung von Kammern und ihre Geschäftsgebiete sowie die in den einzelnen Kammern 
zusammengefassten Einzelrichter und Senate. 

(2) Der Präsident hat den Entwurf einer Geschäftsverteilung für das nächste Geschäftsverteilungsjahr 
vom 2. November bis einschließlich 25. November zur Einsicht aufzulegen (Einsichtsfrist). Jedes 
Mitglied des Bundesverwaltungsgerichtes ist berechtigt, während der Einsichtsfrist schriftliche 
Einwendungen gegen den Entwurf zu erheben. Die Einwendungen müssen eine Begründung und einen 
Abänderungsantrag enthalten. Der Geschäftsverteilungsausschuss hat vor dem 
Geschäftsverteilungsbeschluss über die Einwendungen zu beraten. Eine abgesonderte Beschlussfassung 
über die Einwendungen hat zu unterbleiben. Soweit der Geschäftsverteilungsbeschluss vom Entwurf 
abweicht oder Einwendungen nicht berücksichtigt, ist er zu begründen. Die Begründung ist möglichst 
bald nach der Beschlussfassung, jedenfalls jedoch in der Zeit vom 1. bis einschließlich 15. Februar zur 
Einsicht bereit zu halten. 

(3) Die Verteilung der Geschäfte nach Abs. 1 Z 3 hat so zu erfolgen, dass insgesamt eine möglichst 
gleichmäßige Auslastung aller Einzelrichter und Senate des Bundesverwaltungsgerichtes erreicht wird, 
wobei die Wahrnehmung von Vertretungsaufgaben oder von Aufgaben der Justizverwaltung 
entsprechend zu berücksichtigen ist, und dass eine die Rechtsschutzinteressen der Parteien wahrende 
Rechtspflege sichergestellt ist. Rechtssachen, in denen bereits eine mündliche Verhandlung stattgefunden 
hat, sind tunlichst bei jenem Einzelrichter oder Senat zu belassen, von dem sie bisher geführt worden 
sind. 

(4) Wegen Veränderungen im Personalstand, wegen Überlastung oder zu geringer Beschäftigung 
einzelner Mitglieder oder Senate oder aus anderen wichtigen Gründen kann die Geschäftsverteilung vom 
Geschäftsverteilungsausschuss auch während des Geschäftsverteilungsjahres geändert werden. Diesfalls 
sollen Rechtssachen, in denen bereits eine mündliche Verhandlung stattgefunden hat, tunlichst vom 
bisherigen Einzelrichter oder Senat zu Ende geführt werden. Wenn möglich, sollen die Senate hiezu in 
derselben Zusammensetzung wie bisher zusammentreten. 
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(5) Beschließt der Geschäftsverteilungsausschuss nötige Änderungen der Geschäftsverteilung im 
Sinne des Abs. 4 nicht innerhalb von sechs Wochen, so hat der Präsident diese Änderungen durch 
Erlassung einer vorläufigen Geschäftsverteilung vorzunehmen. In diesem Fall hat der Präsident 
unverzüglich den Geschäftsverteilungsausschuss zur Beschlussfassung über die endgültige 
Geschäftsverteilung zu einer Sitzung einzuberufen, die spätestens vier Wochen nach Erlassung der 
vorläufigen Geschäftsverteilung stattzufinden hat. Mit der Beschlussfassung über die endgültige 
Geschäftsverteilung tritt die vorläufige Geschäftsverteilung außer Kraft. 

(6) Hat der Geschäftsverteilungsausschuss bis zum Ablauf des Geschäftsverteilungsjahres keine 
Geschäftsverteilung beschlossen, so gilt die bisherige Geschäftsverteilung bis zur Beschlussfassung über 
eine neue Geschäftsverteilung weiter. 

(7) Die Geschäftsverteilung ist vom Präsidenten zur allgemeinen Einsicht aufzulegen und kann auch 
auf andere Weise öffentlich zugänglich gemacht werden. 

(8) Die Geschäftsverteilungsübersicht ist nach der aufsteigenden Nummerierung der 
Gerichtsabteilungen und Kammern (§ 16) zu gliedern. In ihr sind auszuweisen: 
 1. die Namen der Einzelrichter und ihrer Vertreter; 
 2. die Namen der Vorsitzenden und Beisitzer der Senate sowie die Namen der Stellvertreter und 

Ersatzbeisitzer; 
 3. die den Einzelrichtern und Senaten zugewiesenen Geschäftsgebiete; 
 4. die Geschäftsgebiete der Kammern sowie die in den einzelnen Kammern zusammengefassten 

Einzelrichter und Senate; 
 5. bei mehreren Geschäftsabteilungen die für die Gerichtsabteilung bzw. Kammer zuständige 

Geschäftsabteilung der Geschäftsstelle; 
 6. die Namen und Geschäftsgebiete der Rechtspfleger sowie welcher Gerichtsabteilung sie 

zugewiesen sind. 
Die Geschäftsverteilungsübersicht ist durch Aushang an der Amtstafel zur öffentlichen Einsicht bereit zu 
stellen. 

Gerichtsabteilungen und Kammern 
§ 16. (1) Für jeden Einzelrichter und Senat ist eine Gerichtsabteilung zu eröffnen. Für den 

Präsidenten, den Vizepräsidenten, den Leiter der Evidenzstelle und den Leiter der Controllingstelle sind 
mit deren Zustimmung Gerichtsabteilungen zu eröffnen. Die Geschäftsverteilung des 
Bundesverwaltungsgerichtes hat auch Regelungen für die Vertretung der einzelnen Gerichtsabteilungen 
zu enthalten, wobei für den Leiter der Gerichtsabteilung eine ausreichende Zahl von Vertretern und die 
Reihenfolge, in der die Vertreter einzutreten haben, zu bestimmen sind. 

(2) In der Geschäftsverteilung ist auf Vorschlag des Präsidenten vorzusehen, dass die 
Gerichtsabteilungen (Einzelrichter und Senate) auf Grund des sachlichen Zusammenhangs ihrer 
Geschäfte zu Kammern zusammenzufassen sind. Die Kammervorsitzenden und ihre Stellvertreter werden 
vom Präsidenten nach Anhörung des Personalsenates für die Dauer von sechs Jahren bestellt und können 
vom Präsidenten jederzeit aus wichtigen dienstlichen Gründen abberufen werden. Die Bestellung bedarf 
der Zustimmung des betroffenen Mitglieds. Wird eine Kammer aufgelöst, so endet damit auch das Amt 
des Kammervorsitzenden und des Stellvertreters. 

(3) Der Kammervorsitzende hat die Kammer nach Maßgabe der Geschäftseinteilung für 
Justizverwaltungssachen zu leiten und unter der Verantwortung des Präsidenten bei voller Wahrung der 
richterlichen Unabhängigkeit auf eine möglichst einheitliche Rechtsprechung innerhalb der Kammer 
Bedacht zu nehmen. Der Kammervorsitzende hat den Präsidenten in den Angelegenheiten des § 18 Abs. 3 
zu unterstützen. Der Kammervorsitzende hat dem Präsidenten und dem Leiter der Evidenzstelle über 
Erkenntnisse oder Beschlüsse, die von der bisherigen Rechtsprechung abweichen, zu berichten. 

Zuweisung und Abnahme von Rechtssachen 
§ 17. (1) Jede im Bundesverwaltungsgericht anfallende Rechtssache wird dem nach der 

Geschäftsverteilung zuständigen Einzelrichter oder Senat zugewiesen. 
(2) Zeigt der Einzelrichter oder der Vorsitzende des Senates dem Präsidenten seine Befangenheit an, 

ist die Rechtssache dem nach der Geschäftsverteilung ersatzweise zuständigen Mitglied zuzuweisen. 
Zeigt ein Beisitzer oder ein Rechtspfleger dem Präsidenten seine Befangenheit an, hat der Präsident den 
zuständigen Einzelrichter oder Vorsitzenden des Senates darüber zu informieren. 
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(3) Der Geschäftsverteilungsausschuss kann einem Einzelrichter oder Senat eine ihm zufallende 
Rechtssache durch Verfügung abnehmen, wenn der Einzelrichter oder Senat verhindert oder wegen des 
Umfangs seiner Aufgaben an deren Erledigung innerhalb einer angemessenen Frist gehindert ist. 

Geschäftsführung 
§ 18. (1) Zur Unterstützung der ordnungsgemäßen Geschäftsführung des 

Bundesverwaltungsgerichtes sind vom Präsidenten ein Präsidialbüro, eine Evidenzstelle, eine 
Controllingstelle und eine Geschäftsstelle einzurichten. 

(2) Das Präsidialbüro hat den Präsidenten und den Vizepräsidenten bei der Besorgung der ihnen 
nach § 3 zukommenden Aufgaben zu unterstützen. 

(3) Die Evidenzstelle hat alle Erkenntnisse und Beschlüsse des Bundesverwaltungsgerichtes sowie 
im Bedarfsfall auch Entscheidungen anderer Gerichte und Behörden sowie des einschlägigen Schrifttums 
in übersichtlicher Art und Weise zu dokumentieren. An der Aufbereitung für die Veröffentlichung (§ 20) 
wirken die Mitglieder des Bundesverwaltungsgerichtes hinsichtlich der von ihnen als Einzelrichter oder 
Vorsitzender eines Senates getroffenen Entscheidungen mit. Der Präsident hat nach Anhörung des 
Personalsenates ein Mitglied des Bundesverwaltungsgerichtes zum Leiter der Evidenzstelle und ein 
anderes Mitglied zum Stellvertreter des Leiters zu bestellen. Ist der Leiter der Evidenzstelle verhindert, so 
wird er vom Stellvertreter in seinem gesamten Wirkungsbereich vertreten. Der Leiter der Evidenzstelle 
und der Stellvertreter können vom Präsidenten jederzeit von dieser Funktion aus wichtigen dienstlichen 
Gründen abberufen werden. Der Leiter der Evidenzstelle hat dem Präsidenten über Erkenntnisse oder 
Beschlüsse, die von der bisherigen Rechtsprechung abweichen, zu berichten. Ihm obliegen nach Maßgabe 
der Vorgaben des Präsidenten die Organisation und die Überwachung der Tätigkeit der Evidenzstelle. 

(4) Die Geschäftsstelle ist mit der Besorgung der Kanzleigeschäfte des Bundesverwaltungsgerichtes 
betraut und zur Unterstützung der Mitglieder des Bundesverwaltungsgerichtes berufen; sie wird vom 
Vorsteher der Geschäftsstelle geleitet. Der Vorsteher der Geschäftsstelle hat nach den Weisungen des 
Präsidenten den gesamten Dienst in der Geschäftsstelle zu leiten und den Präsidenten in der Aufsicht über 
deren Bedienstete zu unterstützen. Die Geschäftsstelle umfasst nach Maßgabe der vom Präsidenten zu 
erlassenden Geschäftseinteilung die Geschäftsabteilungen für die Gerichtsabteilungen und Kammern 
sowie weitere Abteilungen für Aufgaben, die außerhalb der Gerichtsabteilungen und Kammern für das 
ganze Gericht gemeinsam besorgt werden. Bei Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Leiter einer 
Gerichtsabteilung oder einem Kammervorsitzenden und dem Vorsteher der Geschäftsstelle entscheidet 
der Präsident. 

(5) Die vom Präsidenten zu erlassende Geschäftseinteilung für die Geschäftsstelle (Abs. 4) ist in die 
Geschäftsverteilungsübersicht (§ 15 Abs. 8) aufzunehmen. 

(6) Der Leiter und die anderen in der Geschäftsabteilung verwendeten Bediensteten haben den 
dienstlichen Anordnungen des Einzelrichters oder Vorsitzenden des Senates, der die zugehörige 
Gerichtsabteilung leitet, und den dienstlichen Anordnungen des Kammervorsitzenden Folge zu leisten. 
Die Leitung der Gerichtsabteilung oder Kammer umfasst auch die Pflicht der Aufsicht über die 
zugehörigen Geschäftsabteilungen. 

(7) Die Bestimmungen über die ordnungsgemäße Geschäftsführung für den Bereich der 
Außenstellen unter der Verantwortung des Leiters (§ 5) sind in der Geschäftsordnung zu treffen. 

Geschäftsordnung 
§ 19. Die näheren Regelungen über die Geschäftsführung und den Geschäftsgang des 

Bundesverwaltungsgerichtes sind in der Geschäftsordnung vorzusehen. In der Geschäftsordnung kann 
insbesondere festgelegt werden, wann (Amtsstunden) und wo (Dienststelle am Sitz, Außenstelle) 
Schriftsätze beim Bundesverwaltungsgericht eingebracht werden können. Die Geschäftsordnung ist von 
der Vollversammlung auf Vorschlag des Geschäftsverteilungsausschusses zu beschließen und vom 
Präsidenten zur allgemeinen Einsicht aufzulegen; diese kann auch auf andere Weise öffentlich zugänglich 
gemacht werden. 

Veröffentlichung 
§ 20. Erkenntnisse und Beschlüsse, die nicht bloß verfahrensleitend sind, sind in anonymisierter 

Form im Rechtsinformationssystem des Bundes (RIS) zu veröffentlichen. 

4. Abschnitt 
Elektronischer Rechtsverkehr 

§ 21. Die Bestimmungen des Verwaltungsgerichtshofgesetzes 1985 – VwGG, BGBl. Nr. 10/1985, 
über den elektronischen Rechtsverkehr sind sinngemäß anzuwenden. 

www.parlament.gv.at



 2057 der Beilagen XXIV. GP - Ausschussbericht NR - Gesetzestext 9 von 10 

 

5. Abschnitt 
Controlling und Berichtswesen 

Controlling 
§ 22. (1) Zur Sicherstellung einer zweckmäßigen, wirtschaftlichen, sparsamen und effizienten 

Besorgung der Aufgaben des Bundesverwaltungsgerichtes sind die Controllingstelle und der 
Controllingausschuss berufen. 

(2) Der Präsident hat unter seiner Verantwortung eine Controllingstelle einzurichten. Der Präsident 
hat nach Anhörung des Personalsenates ein Mitglied des Bundesverwaltungsgerichtes zum Leiter der 
Controllingstelle und ein anderes Mitglied zum Stellvertreter des Leiters zu bestellen. Ist der Leiter der 
Controllingstelle verhindert, so wird er vom Stellvertreter in seinem gesamten Wirkungsbereich vertreten. 
Der Leiter der Controllingstelle und der Stellvertreter können vom Präsidenten jederzeit von dieser 
Funktion aus wichtigen dienstlichen Gründen abberufen werden. § 3 Abs. 2 gilt. 

(3) Die Controllingstelle unterstützt die Organe des Bundesverwaltungsgerichtes bei voller Wahrung 
der richterlichen Unabhängigkeit bei ihren Entscheidungen, indem sie insbesondere die Auslastung und 
Effizienz, das Erscheinungsbild und die Funktionstüchtigkeit des inneren Betriebs des 
Bundesverwaltungsgerichtes sowie dessen aufbau- und ablauforganisatorischen Gegebenheiten in Form 
eines begleitenden Controlling untersucht, Abweichungen vom Sollzustand feststellt und ihre Ursachen 
analysiert. 

(4) Der Controllingausschuss besteht aus einem Vorsitzenden, einem Stellvertreter und fünf weiteren 
Mitgliedern, die von der Vollversammlung aus ihrer Mitte für eine Funktionsperiode von vier Jahren 
gewählt werden. In der Geschäftsordnung sind die näheren Regelungen über die Vorsitzführung, 
insbesondere die Wahl des Vorsitzenden und dessen Stellvertreter, zu regeln. Für die weiteren Mitglieder 
sind von der Vollversammlung aus ihrer Mitte 15 Ersatzmitglieder zu wählen. Im Übrigen sind auf die 
Wahl und die Geschäftsführung des Controllingausschusses die Bestimmungen des RStDG über die 
Personalsenate sinngemäß anzuwenden. 

(5) Dem Controllingausschuss obliegt die Beratung über die Ergebnisse des Controllings der 
Controllingstelle, die ihm einmal jährlich gesammelt vom Präsidenten vorzulegen sind, und auf Grund 
dieser Ergebnisse die Erarbeitung von Empfehlungen an den Präsidenten und die betreffenden Organe des 
Bundesverwaltungsgerichtes. 

(6) Bei der Erstattung von Empfehlungen und Vorschlägen ist darauf zu achten, dass nicht der 
Anschein einer Einflussnahme auf den Bereich entsteht, der in Gerichtsverfahren der Rechtsprechung 
vorbehalten ist. Die Geschäftsordnung kann vorsehen, dass die Empfehlungen auch den Mitgliedern 
zugänglich gemacht werden. 

Geschäftsausweise 
§ 23. Die Einzelrichter und Vorsitzenden der Senate haben dem Präsidenten vierteljährlich über die 

Anzahl der in den letzten drei Monaten erledigten Rechtssachen und die Art der in diesen Rechtssachen 
getroffenen Erledigung zu berichten und nach Ablauf eines jeden Kalenderjahres alle am 1. Jänner 
anhängigen Rechtssachen auszuweisen (Geschäftsausweis). Im Einzelfall haben sie dem Präsidenten auf 
begründetes Ersuchen gesondert zu berichten. 

Tätigkeitsbericht 
§ 24. Das Bundesverwaltungsgericht hat für jedes Kalenderjahr einen Bericht über seine Tätigkeit 

und die dabei gesammelten Erfahrungen zu verfassen. Der Präsident hat den Entwurf eines 
Tätigkeitsberichts der Vollversammlung zur Beschlussfassung vorzulegen. Der von der Vollversammlung 
beschlossene Tätigkeitsbericht ist vom Präsidenten dem Bundeskanzler vorzulegen. Aus Anlass der 
Vorlage des Tätigkeitsberichtes hat der Präsident dem Bundeskanzler auch über den Bereich der 
Justizverwaltung zu berichten. 

2. Hauptstück 
Schlussbestimmungen 

Verweisungen 
§ 25. Soweit in diesem Bundesgesetz auf Bestimmungen anderer Bundesgesetze verwiesen wird, 

sind diese in ihrer jeweils geltenden Fassung anzuwenden. 
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Sprachliche Gleichbehandlung 
§ 26. Soweit sich die in diesem Bundesgesetz verwendeten Bezeichnungen auf natürliche Personen 

beziehen, gilt die gewählte Form für beide Geschlechter. Bei der Anwendung dieser Bezeichnungen auf 
bestimmte natürliche Personen ist die jeweils geschlechtsspezifische Form zu verwenden. 

Inkrafttreten 
§ 27. (1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Jänner 2014 in Kraft. Gleichzeitig tritt das 

Asylgerichtshofgesetz – AsylGHG, BGBl. I Nr. 4/2008, außer Kraft. 
(2) Die Wahl- und Ersatzmitglieder des ersten Geschäftsverteilungsausschusses sind möglichst bis 

1. November 2013 von der Vollversammlung aus der Mitte der ernannten Mitglieder sowie der gemäß 
Art. 151 Abs. 51 Z 7 B-VG überzuleitenden Mitglieder des Asylgerichtshofes zu wählen. Dieser hat bis 
20. Dezember 2013 die erste Geschäftsverteilung für den Tätigkeitszeitraum vom 1. Jänner 2014 bis 
31. Jänner 2015 zu beschließen. 

(3) Mit 1. Jänner 2014 zu Mitgliedern des Bundesverwaltungsgerichtes werdende Mitglieder des 
Asylgerichtshofes dürfen mit der Wahrnehmung der Aufgaben eines Arbeitsplatzes in einer Außenstelle 
des Bundesverwaltungsgerichtes nur mit ihrer Zustimmung betraut werden. Für eine Verwendung auf 
einer Planstelle in der Außenstelle ernannte Mitglieder des Asylgerichtshofes dürfen mit der 
Wahrnehmung der Aufgaben eines Arbeitsplatzes in der Dienststelle am Sitz oder in einer anderen 
Außenstelle des Bundesverwaltungsgerichtes nur mit ihrer Zustimmung betraut werden. 

Übergangsbestimmung zur Erstbesetzung des Bundesverwaltungsgerichtes 
§ 28. (1) Die Mitglieder des Asylgerichtshofes werden mit Wirksamkeit ab 1. Jänner 2014 zu 

Mitgliedern des Bundesverwaltungsgerichtes. 
(2) Wer am 1. Juli 2012 Vorsitzender, stellvertretender Vorsitzender oder Senatsvorsitzender des 

Bundesvergabeamtes ist, kann bis zum Ablauf des 31. Dezember 2012 einen Antrag auf Ernennung zum 
sonstigen Mitglied des Bundesverwaltungsgerichtes stellen. Über die Ernennung solcher Bewerber 
entscheidet bis zum Ablauf des 28. Februar 2013 die Bundesregierung. 

(3) Die Bundesregierung hat mit Bescheid auszusprechen, dass solche Bewerber nicht zum Mitglied 
des Bundesverwaltungsgerichtes ernannt werden, wenn sie unter Berücksichtigung ihres bisherigen 
Verwendungserfolges als Mitglied des Bundesvergabeamtes die persönliche und fachliche Eignung für 
die Erfüllung der Aufgaben, die mit der vorgesehenen Verwendung als Mitglied des 
Bundesverwaltungsgerichtes verbunden sind, nicht erwarten lassen. Gegen einen solchen Bescheid kann 
vom Bewerber Beschwerde gemäß Art. 130 Abs. 1 lit. a B-VG beim Verwaltungsgerichtshof und gemäß 
Art. 144 B-VG beim Verfassungsgerichtshof erhoben werden. 

(4) Wird ein Bescheid nach Abs. 3 erlassen, so ist in diesem auch über die weitere Verwendung des 
Betroffenen im Bundesdienst – unbeschadet seiner besoldungsrechtlichen Stellung – zu entscheiden. 

(5) Sind weitere richterliche oder nichtrichterliche Planstellen zu besetzen, so sind diese vom 
Präsidenten des Bundesverwaltungsgerichtes auf der beim Bundeskanzleramt eingerichteten Website 
„Karriere Öffentlicher Dienst“ und im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ auszuschreiben; § 5 Abs. 3 des 
Ausschreibungsgesetzes 1989 – AusG, BGBl. Nr. 85/1989, gilt. Bewerbungsgesuche sind beim 
Präsidenten des Bundesverwaltungsgerichtes einzubringen. Die Ernennung zum Mitglied hat mit 
Wirksamkeit ab 1. Jänner 2014 zu erfolgen. 

Vollziehung 
§ 29. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist, soweit darin nicht anderes bestimmt ist, der 

Bundeskanzler betraut. 
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